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1. Nachträge 
 
1.1 Allgemeines 
 
1.1.1 Erforderliche Änderungen oder Ergänzungen des Bauvertrages sind in einer schriftlich zu 

vereinbarenden Nachtragsvereinbarung (siehe Formular V 513.V-I F) vorzunehmen.  

Die Leistungsbeschreibung der Nachträge hat eindeutig und erschöpfend im Sinne von § 9 VOB/A zu 
erfolgen. Dabei sind – soweit möglich – Texte des Standardleistungskataloges (STLK) zu verwenden. 
Insbesondere sollen hierbei auch die den Preis bestimmenden Faktoren, wie z. B. Transportweiten, 
Abmessungen, Material im Positionstext ausgewiesen sein. 

 

1.1.2 Die Nachträge sind zeitnah, möglichst vor Ausführung der Leistungen, abschließend zu bearbeiten. Der 
gesamte Bearbeitungsvorgang von jedem Nachtrag ist in der Regel im Formular V 510.V-I F Vermerk 
Nachtragsbearbeitung festzuhalten, der den Vertragsunterlagen beizufügen ist. Verzögert sich – aus 
welchen Gründen auch immer – eine zeitnahe Nachtragsvereinbarung, ist wegen der erhöhten 
Kooperationspflicht beider Parteien beim VOB/B-Vertrag das unbestrittene Guthaben analog § 16 Abs. 
3 Nr. 1 Satz 3 VOB/B unverzüglich zu zahlen. Kommt eine Vereinbarung nicht vor, während oder nach 
der Ausführung geänderter oder zusätzlicher Leistung(en) zustande, so ist vom Auftraggeber die Höhe 
der Vergütung auf den vertraglichen Grundlagen bzw. nach § 632 Abs. 2 BGB einseitig festzulegen und 
der weiteren Vertragsabwicklung zu Grunde zu legen. 

1.1.3 Vor Abschluss eines Nachtrages ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen hierfür nach dem Bauvertrag 
(siehe Richtlinie V 400.V-I Nr. 1.4) vorliegen. Verlangt der Auftragnehmer einen Nachtrag unter Bezug 
auf Unklarheiten in den Vergabeunterlagen, so ist zu prüfen, ob er seiner Hinweispflicht gemäß Nr. 1 
der „Bewerbungsbedingungen bzw. EG-Bewerbungsbedingungen (Formblatt V 212) nachgekommen 
ist; ansonsten ist der Nachtrag abzulehnen. Im Vermerk Nachtragsbearbeitung V 510.V-I F sind 
sämtliche mit dem betreffenden Sachverhalt zusammenhängende Regelungen festzuhalten. Hierzu 
gehört insbesondere die OZ-weise Prüfung der Nachtragspositionen hinsichtlich nachfolgender Punkte: 

- ist die Nachtragsposition Bestandteil der vertraglichen Leistung (§ 2 Abs. 1 VOB/B), 

- ist die Nachtragsposition vollständig und prüffähig, 

- welche Anspruchsgrundlage ist einschlägig, 

- Prüfung der Elemente der Preisermittlung der Nachtrags-OZ unter Berücksichtigung der Leistungs- 
und Mengenansätze. 

Vorgenannte Sachverhaltsfeststellungen sind schriftlich zu dokumentieren. Hierzu kann das Formular 
V 512.V-I F OZ-weise Prüfung Nachtrag oder eine mit den entsprechenden Angaben ausgefüllte Excel-
Tabelle (siehe V 511.V-I F) verwendet werden. Die jeweilige Unterlage ist als Anlage dem Vermerk 
Nachtragsbearbeitung V 510.V-I F beizufügen. 

 

1.1.4 Weiterhin ist zu beachten, dass eine Änderung des Bauvertrages zum Nachteil des Auftraggebers nach 
den haushaltsrechtlichen Bestimmungen (z. B. § 58 Landhaushaltsordnung – LHO) nur in besonders 
begründeten Ausnahmefällen zulässig ist. Vertragsänderungen, die eine höhere Vergütung oder eine 
Veränderung von Vertragsbedingungen zugunsten des Auftragnehmers zum Inhalt haben, sind dann 
nicht als nachteilig für den Auftraggeber anzusehen, wenn der Auftragnehmer einen vertraglichen oder 
gesetzlichen Anspruch darauf hat. 

 

1.1.5 Werden bei Nachträgen vertragliche Preise geändert oder neue Preise vereinbart, ist von der 
Preisermittlung des Auftragnehmers für die vertragliche Leistung auszugehen. Ist diese Preisermittlung 
nicht sachgerecht oder für den Auftraggeber nicht nachvollziehbar, so sind die Ansätze auf der 
Grundlage der Vertragspreise besonders sorgfältig zu prüfen.  

Der Auftraggeber darf zur Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung sonstiger vertraglicher 
Ansprüche die Preisermittlung (Urkalkulation) öffnen und einsehen. Die Preisermittlung wird danach 
wieder verschlossen. Sie wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben. 
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1.1.6 Die einzelnen Elemente einer Preisermittlung sind unterschiedlich zu behandeln, wobei zu 

unterscheiden ist zwischen 

− positionsbezogenen, 

− auftragsbezogenen und 

− firmenbezogenen 

 Preiselementen. 

 
1.1.7 Als „positionsbezogene“ Preiselemente sind die unmittelbar leistungsabhängigen Kosten anzusehen: 

− Lohnkosten einschließlich lohngebundener Kosten, 

− Stoffkosten frei Baustelle, 

− Betriebskosten der Geräte, d. h. Kosten für Betriebsstoffe, gegebenenfalls Bedienung, laufende 
Reparaturen, jedoch ohne Ansätze für Abschreibung und Verzinsung, 

jeweils ohne Gemeinkostenzuschlag. 

 
1.1.8 Als „auftragsbezogene“ Preiselemente sind die nicht oder nur mittelbar leistungsabhängigen Kosten 

anzusehen: 

- Gemeinkosten der Baustelle, d. h. Kosten für Baustelleneinrichtung und -räumung sowie für 
Verkehrssicherung und -regelung (soweit nicht in eigenen Positionen erfasst), für Vorhaltung der 
Baustelleneinrichtung, für allgemeines Baustellenpersonal, für allgemeine Baustellengeräte und 
dergleichen, 

- etwaige Sonderkosten, z. B. besondere Versicherungen, Entwurfskosten, Lizenzgebühren und der-
gleichen. 

 
1.1.9 Als „firmenbezogene“ Preiselemente sind anzusehen Ansätze für: 

− Geräteabschreibung und -verzinsung, 

− Allgemeine Geschäftskosten, 

− Wagnis und Gewinn. 

 
1.1.10 Zusammenhängende Leistungen sind im gleichen Nachtrag zu regeln und nicht zu splitten. 

Erforderliche Bauzeitverlängerungen insbesondere bei Ausgleich von Gemeinkosten oder sonstiger 
zeitabhängiger Kosten sind eingehend und nachvollziehbar zu begründen. 

Bauzeitverlängerungen können nur dann gewährt werden, wenn die Leistungen auf dem „kritischen 
Weg“ der Bauzeit liegen. Eventuell notwendige Baufristenveränderungen und Gemeinkostenregelungen 
sind nach Möglichkeit in den Nachtrag aufzunehmen. Dabei ist zu beachten, dass dies eine mögliche 
Vertragsstrafenregelung beeinflusst. 

 
1.1.11 Lässt sich zum Zeitpunkt des Abschlusses eines Nachtrags der Ausgleich der Gemeinkosten, 

Ansprüche aus Behinderung, Ansprüche aus Bauzeitverlängerung o.ä. noch nicht abschließend regeln, 
ist dies in der Nachtragsvereinbarung V 513.V-I F unter Punkt „Sonstiges“ festzuhalten. 

 
1.1.12 Nachtragsforderungen/-angebote und der die Nachträge betreffende Schriftwechsel mit dem 

Auftragnehmer, der Vermerk Nachtragsbearbeitung einschl. der zugehörigen Anlagen sowie die 
Begründungen und Ermittlungen für alle Vereinbarungen im Nachtrag, insbesondere die 
Preisermittlungen, sind ggf. den „Unterlagen für die Abschlussakte“ (siehe Nr. 4 V 470.V-I „Rechnungen 
und Zahlungen“) beizufügen. 

 
1.1.13 Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist gesondert zu betrachten, da alle Preise als Netto-Preise 

vereinbart sind. 
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1.2 Überschreitung des Mengenansatzes (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B) 
 
1.2.1 Bei Überschreitung des Mengenansatzes von Positionen um mehr als 10 % ist, sobald der Umfang der 

Mengenänderung überschaubar ist, zu prüfen, ob gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B eine Herabsetzung 
der Preise zu verlangen ist. 

Eine Herabsetzung ist immer dann zu verlangen, wenn erkannt wird, dass der Auftragnehmer 

− durch die Überschreitung erhebliche positions- oder auftragsbezogene Kosten einsparen würde, 

− positionsbezogene Kosten von vornherein erheblich zu hoch angesetzt hat („Kalkulationsfehler“) und 
dem Auftraggeber ein Festhalten an den ursprünglichen Ansätzen nicht zumutbar ist, oder 

− durch marktbedingte Senkung von Stoffpreisen erhebliche positionsbezogene Kosten einsparen 
würde, es sei denn, für diese Stoffe ist eine Stoffpreisgleitklausel vereinbart. 

 
Das Ergebnis der Prüfung ist aktenkundig zu machen. 

 
1.2.2 Verlangt dagegen der Auftragnehmer bei Überschreitung des Mengenansatzes von mehr als 10 % eine 

Erhöhung der Preise, so ist zunächst zu prüfen, ob er seiner Ankündigungspflicht nachgekommen ist. 

 Ist dies nicht der Fall, dann ist der Anspruch nur insoweit abzulehnen, als 

− der Auftraggeber sonst Maßnahmen hätte ergreifen können, durch welche die Mehrkosten verringert 
oder vermieden worden wären oder 

− dadurch dem Auftraggeber sonstige Nachteile entstanden sind. 

− vom Auftragnehmer ist ein prüfbarer Nachweis seiner durch die Überschreitung des Mengenansatzes 
bedingten Mehrkosten auf Grund einer objektbezogenen detaillierten Berechnung zu verlangen, bei 
deren Prüfung folgendermaßen zu verfahren ist: 

 

− Positionsbezogene Mehrkosten sind anzuerkennen. Die durch eine vereinbarte Lohn- oder 
Stoffpreisgleitklausel abgedeckten Mehrkosten sind unberücksichtigt zu lassen. Eine Änderung nicht 
angemessener oder falscher Ansätze bei der Preisermittlung („Kalkulationsfehler“) auf angemessene 
Ansätze ist erst vorzunehmen, wenn dem Auftragnehmer oder dem Auftraggeber bezogen auf die 
Abrechnungssumme des Gesamtvertrages ein Festhalten an den ursprünglichen Ansätzen nicht 
zumutbar ist. 

− Auftragsbezogene Mehrkosten sind anzuerkennen, wobei die Verringerung einzelner Kosten (siehe 
Nr. (1.2.1)) gegenzurechnen ist. 

− Eine Veränderung der firmenbezogenen Ansätze ist abzulehnen. 

 
1.2.3 Über die zu vereinbarenden neuen Preise für die 110 % des Mengenansatzes überschreitenden 

Mengen ist ein Nachtrag zum Bauvertrag abzuschließen. 

 
1.3 Unterschreitung des Mengenansatzes (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B) 
 
1.3.1 Verlangt bei der Unterschreitung des Mengenansatzes von Positionen um mehr als 10 % der 

Auftragnehmer gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B eine Erhöhung der Einheitspreise dieser Positionen, 
dann ist vom Auftragnehmer eine detaillierte Berechnung seiner auszugleichenden Kosten zu fordern 
und bei deren Prüfung nach den folgenden Regelungen zu verfahren. 

 

1.3.2 Bei den Positionen mit Mengenansatz-Unterschreitungen sind nur die Positionen 

– deren Menge sich um mehr als 10 % des Mengenansatzes verringert hat und 

– bei diesen jeweils die Differenzmenge von 100 % des Mengenansatzes bis zu der tatsächlichen 
Menge zu betrachten. 
 
Für diese Differenzmengen sind je Position die mengenunabhängigen (fixen) auftrags- und firmen-
bezogenen Kosten und letztlich deren Summe als Betrag für die Ausgleichsberechnung zu ermitteln. 
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1.3.3 Für den „Ausgleich“ gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 Satz 1 Halbsatz 2 VOB/B sind alle Positionen 

– deren Menge sich auf über 110 % des Mengenansatzes erhöht hat und 

– bei diesen jeweils die Differenzmenge von 110 % des Mengenansatzes bis zur tatsächlichen Menge 
zu betrachten. 

Für diese Differenzmengen sind ebenfalls je Position die mengenunabhängigen (fixen) auftrags- und 
firmenbezogenen Kosten und letztlich deren Summe als Betrag für die Ausgleichsberechnung zu 
ermitteln. 

Positionen, 

− deren Menge sich um mehr als 10 % des Mengenansatzes erhöht hat und 

− für die ein neuer Preis nach den Nrn. 1.2.1 und 1.2.2 unter Ausgleich der auftragsbezogenen Kosten 
vereinbart worden, 

sind in der Ausgleichsberechnung nur hinsichtlich der firmenbezogenen Kosten einzubeziehen. 

Ein Ausgleich in anderer Weise (z. B. durch zusätzliche Leistungen) ist gegebenenfalls zu 
berücksichtigen. 

 
1.3.4 Die nach den Nrn. 1.3.2 und 1.3.3 ermittelten Beträge sind zu saldieren. 

Ist der nach Nr. 1.3.2 ermittelte Betrag größer als der nach Nr. 1.3.3 ermittelte, dann ist die Differenz 
entweder als gesonderter Betrag oder durch Umlegung auf die Positionen der Nr. 1.3.2 zu vergüten. 
Hierüber ist ein Nachtrag zum Bauvertrag abzuschließen. Ist der nach Nr. 1.3.2 ermittelte Betrag kleiner 
als der nach Nr. 1.3.3 ermittelte, dann ist eine Änderung der vertraglichen Vergütung wegen 
Unterschreitung des Mengenansatzes nicht vorzunehmen. 

 
1.4 Übernahme von beauftragten Leistungen durch die Auftraggeberin/ den Auftraggeber (§ 2 Abs. 

4 VOB/B) 
 

1.4.1 Die Übernahme von beauftragten Leistungen durch den Auftraggeber hat die Vergütungsrechtsfolgen 
wie bei einer Kündigung nach § 8 Abs. 1 VOB/B. 

Sie setzt zwingend voraus, dass der Auftraggeber die Leistung (z. B. Lieferung von Bau-, Bauhilfs- und 
Betriebsstoffen) selbst ohne anderweitige Fremdbeauftragung durchführt. Sonst steht dem 
Auftragnehmer die vereinbarte Vergütung ungekürzt zu. 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 4 VOB/B steht dem Auftragnehmer zwar die 
vereinbarte Vergütung zu; er muss sich aber nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B anrechnen lassen, was er 
dadurch an Kosten erspart, oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines 
Betriebes erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt (§ 649 BGB): 

 
1.5 Änderung der Leistungen oder andere Anordnungen der AG/ des AG (§ 2 Abs. 5 VOB/B) 

 
1.5.1 Bei einer Änderung des Bauvertrages aufgrund von Entwurfsänderungen oder bei über die vertragliche 

Leistung hinausgehenden Anordnungen des Auftraggebers ist stets ein Nachtrag zum Bauvertrag 
abzuschließen. 

Dabei ist zu prüfen, ob gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B ein neuer Preis zu vereinbaren ist, weil sich die 
Grundlagen der Preise für die betroffenen Positionen geändert haben. 

Trifft dies zu, ist der Auftragnehmer zur Abgabe eines Nachtragsangebotes mit neuen Preisen (in der 
Regel keine Zulagepreise) aufzufordern. 

 
1.5.2 Bei der Vereinbarung eines neuen Preises (siehe Muster 3.4 – 2) ist wie folgt zu verfahren: 

− Bei den positions- und auftragsbezogenen Preiselementen sind nur die durch die Leistungsänderung 

bedingten Mehr- oder Minderkosten anzuerkennen. 

− Bei den von der Änderung betroffenen Preiselementen sind nicht angemessene oder falsche Ansätze 

bei der Preisermittlung für die ursprüngliche Leistung („Kalkulationsfehler“) nicht zu korrigieren; in 
diesem Falle sind die Mehr- oder Minderkosten fiktiv zu ermitteln. 
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− Bei den firmenbezogenen Preiselementen ist eine Änderung des Ansatzes abzulehnen. 

 
1.5.3 Ist kein Nachtrag abgeschlossen worden und beansprucht der Auftragnehmer nach Beginn der 

Ausführung eine erhöhte Vergütung, so ist der Anspruch nur insoweit zurückzuweisen, als  

− die erhöhten Kosten bei rechtzeitiger Ankündigung zu vermeiden gewesen wäre oder 

− dadurch dem Auftraggeber sonstige Nachteile entstanden sind. 

 
1.6 Zusätzliche Leistung (§ 2 Abs. 6 VOB/B) 

 
1.6.1 Ist eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung („zusätzliche Leistung“) auszuführen, dann ist zu prüfen, 

ob 

− diese Leistung zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich ist und 

− der Betrieb des Auftragnehmers oder eines von ihm eingesetzten Nachunternehmers auf eine 

derartige Leistung eingerichtet ist sowie 

− diese Leistung insgesamt nur mit Nachteilen für den Auftraggeber (Behinderung der Ausführung, 

Erhöhung der Kosten) von einem anderen Unternehmer ausgeführt werden kann. 
 
1.6.2 Treffen alle drei Voraussetzungen zu, dann ist gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 VOB/B die Ausführung der 

zusätzlichen Leistung vom Auftragnehmer zu verlangen und er zur Abgabe eines entsprechenden 
Nachtragsangebotes aufzufordern. Dazu ist von ihm gemäß § 2 Abs. 6 VOB/B eine detaillierte, auf der 
Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung aufbauende Berechnung seiner Preise für 
die zusätzliche Leistung zu fordern, bei deren Prüfung folgendermaßen zu verfahren ist: 

− Bei den positionsbezogenen Preiselementen sind die jeweiligen Ansätze anzuerkennen, wenn sie 
angemessen sind und den Ansätzen bei vergleichbaren vertraglichen Leistungen entsprechen. Die 
durch eine vereinbarte Lohn- und Stoffpreisgleitklausel abgedeckten Mehr- oder Minderkosten sind 
unberücksichtigt zu lassen. 

− Für die auftrags- und firmenbezogenen Preiselemente ist eine Änderung der ursprünglichen Ansätze 
abzulehnen. 

 
1.6.3 Ist die zusätzliche Leistung zur Ausführung der vertraglichen Leistung nicht erforderlich, erscheint ihre 

gleichzeitige Durchführung jedoch für den Auftraggeber vorteilhaft, dann kann eine Ausführung durch 
den Auftragnehmer gemäß § 1 Abs. 4 Satz 2 VOB/B angestrebt und er zur Abgabe eines 
Nachtragsangebotes aufgefordert werden. 

Dabei ist nach § 3, gegebenenfalls § 3 EG VOB/A zu prüfen, ob auch die Einholung von Angeboten 
anderer Unternehmer im Rahmen einer Freihändigen Vergabe oder ob eine Ausschreibung erforderlich 
ist. 

Im Falle der Vergabe einer solchen zusätzlichen Leistung an den Auftragnehmer kann ihm eine, von 
den Preisermittlungsgrundlagen für die vertragliche Leistung abweichende Preisermittlung nach 
Kostenlage zugestanden werden. Der Angebotspreis ist dabei auf Wirtschaftlichkeit zu prüfen. 

 

1.6.4 Über die Preise für zusätzliche Leistungen und gegebenenfalls die sonstigen vertraglichen Aus-
wirkungen ist ein Nachtrag zum Bauvertrag abzuschließen. 

 

1.6.5 Hat der Auftragnehmer mit der Ausführung der zusätzlichen Leistung begonnen, ohne dass 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber über die Art der Ausführung bestand und ohne dass der 
Auftragnehmer seinen Anspruch auf besondere Vergütung angekündigt hat, dann ist eine besondere 
Vergütung nur insoweit anzuerkennen, als sie ohnedies anzuerkennen gewesen sein würde (§ 2 Abs. 8 
Nr. 2 und 3 VOB/B). 
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1.7 Vergütungsanpassung bei vereinbarten Pauschalsummen (§ 2 Abs. 7 VOB/B) 
 

1.7.1 Die Anwendung des § 2 Abs. 7 VOB/B setzt voraus, dass unter strenger Beachtung der 
Voraussetzungen des § 5 Abs. 1b) VOB/A Pauschalsummen vereinbart worden sind. Deshalb bestimmt 
§ 2 Abs. 7 Nr. 1 Satz 1 VOB/B, dass die Vergütung unverändert bleibt. 

 
1.7.2 Eine Vergütungsanpassung kann nach § 2 Abs. 7 VOB/B nur in Betracht kommen, wenn die 

ausgeführte Leistung von der vertraglich vorgesehenen Leistung so erheblich abweicht, dass ein 
Festhalten an der Pauschalsumme für eine oder beide Vertragsparteien nicht zumutbar ist. Diese 
Anpassungsregelung ist eine einzelfallbezogene Billigkeitsregelung nach den Grundsätzen von Treu 
und Glauben (§ 242 BGB) und dem dazu entwickelten Rechtsinstituts der Störung der 
Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) für den geschlossenen Vertrag. Folglich kann eine 
Vergütungsanpassung nur bei einer für das Vertragsverhältnis gewichtigen Änderung der vertraglich 
vorgesehenen Leistung in Betracht kommen. Dabei kann es sich um eine qualitative Leistungsänderung 
oder um eine quantitative Änderung des gesamten Leistungsvolumens von 20 % oder mehr handeln. 
Entscheidend bleiben aber immer die Umstände des Einzelfalls. 

 
1.7.3 Die jeweils betroffene Vertragspartei (Auftraggeber oder Auftragnehmer) kann dann zusätzlich zur 

vereinbarten Pauschalsumme einen Ausgleich unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten 
verlangen, bis die Zumutbarkeit für ein Festhalten an der Pauschalsumme wieder erreicht ist (siehe § 2 
Abs. 7 Nr. 1 Satz 2 VOB/B). 

Bei der Bemessung des Ausgleichs ist von den Grundlagen der Preisermittlung des beauftragten 
Angebotes auszugehen. 

Beruht die Abweichung von der vertraglich vorgesehenen Leistung aber auf Anordnungen oder 
Forderungen des Auftraggebers, so ist insoweit wie bei einem Einheitspreisvertrag immer eine 
Vergütungsanpassung nach § 2 Abs. 4, 5 oder 6 VOB/B vorzunehmen. 

 

1.8 Leistungen des Auftragnehmers ohne Auftrag (§ 2 Abs. 8 VOB/B) 
 
1.8.1 Hat der Auftragnehmer Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Vertrag 

ausgeführt, ist unverzüglich zu prüfen, ob diese Leistungen anerkannt werden können oder die 
Voraussetzungen des § 2 Abs. 8 Nr. 2 Satz 2 VOB/B vorliegen. Dem Auftragnehmer ist schriftlich 
mitzuteilen, ob diese Leistungen  

− nachträglich anerkannt oder 

− nur ohne Vergütung geduldet werden oder 

− abgelehnt und 

− deren Beseitigung und die Erbringung der vertragsgerechten Leistung gefordert, 

− Ersatzmaßnahmen zur Beseitigung angedroht, 

− Schadensersatzforderung im Übrigen (z. B. wegen längerer Beibehaltung einer Anmietung, 

verzögerter Inbenutzungnahme) vorbehalten wird. 
 

1.8.2 Soweit dem Auftragnehmer eine Vergütung nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B zusteht, ist der Preis 
entsprechend der Regelung nach § 2 Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B zu ermitteln. 

 

1.9 Vom AG verlangte Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen (§ 2 Abs. 9 VOB/B) 
 
1.9.1 Vom Auftraggeber verlangte besondere Leistungen des Auftragnehmers wie Zeichnungen, 

Berechnungen oder andere Unterlagen, die er nicht vertraglich, insbesondere nicht nach den 
Technischen Vertragsbedingungen oder der gewerblichen Verkehrssitte zu erbringen hat, sind 
gesondert zu vergüten. 

Da diese Leistungen innerhalb eines Bauvertrages nach VOB/B erbracht werden, gelten insoweit für die 
Vergütung nicht die Bestimmungen der HOAI. 
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1.10 Stundenlohnarbeiten (§ 2 Abs. 10 VOB/B) 
 

1.10.1 Vor einer Beauftragung/Abrufung von Stundenlohnarbeiten ist immer zu prüfen, ob diese Arbeiten einer 
bereits beauftragten Leistungsposition zugeordnet oder als eine Leistungsposition neu festgelegt 
werden können. Nur wenn beides nicht möglich ist, kann eine Beauftragung von Stundenlohnarbeiten in 
Betracht gezogen werden. 

Das Vorliegen der Voraussetzungen und deren Auswirkung auf die Gesamtvergütung ist aktenkundig 
zu machen.  

1.10.2 Die Beauftragung von Stundenlohnarbeiten setzt voraus, dass es sich  

− um Bauleistungen geringen Umfangs handelt, die überwiegend Lohnkosten verursachen (siehe § 5 
Nr. 2 VOB/A), 

− die Ausführung vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart (§ 2 Abs. 10 VOB/B) wird und 

− der Auftraggeberin/ dem Auftraggeber angezeigt worden ist (§ 15 Abs. 3 Satz 1 VOB/B). 

 Bei der Vereinbarung der Vergütung für Stundenlohnarbeiten ist der Vorrang der ortsüblichen 
Vergütung (§ 15 Abs. 2 Nr 2 VOB/B) zu beachten. 

 

1.11 Wegfall von Teilleistungen (§ 8 Abs. 1 VOB/B) 
 
1.11.1 Für Teilleistungen (in der Regel handelt es sich dabei um OZ), die ausnahmsweise ersatzlos entfallen, 

wird die Vergütung nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B bestimmt. 

In diesen Fällen sind die Auswirkungen auf die Gesamtvergütung in einer Ausgleichsberechnung (siehe 
Nr. 1.3.2 bis 1.3.4 zur Vergütungsvereinbarung darzustellen. Nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B muss sich 
der Auftragnehmer anrechnen lassen, was er dadurch an Kosten erspart oder durch anderweitige 
Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Betriebs erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt (§ 
649 BGB). Zum anderweitigen Erwerb können tatsächliche Mengenmehrungen in anderen 
Leistungspositionen, Leistungsänderungen auf Grund von Anordnungen des Auftraggebers nach § 1 
Nr. 3 VOB/B, vom Auftraggeber nach 

§ 1 Abs. 4 Satz 1 VOB/B verlangte erforderliche Zusatzleistungen im Rahmen des erteilten Auftrags 
oder im Einzelfall auch ein neuer Auftrag als zeitnaher Anschlussauftrag nach § 1 Abs. 4 Satz 2 VOB/B 
gehören. 

Der Auftragnehmer muss zur Begründung seines Vergütungsanspruchs die vergütungsmindernden 
Umstände nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B, um die sein Vergütungsanspruch von vornherein beschränkt 
ist, offen legen und nachweisen. Andernfalls ist sein Vergütungsanspruch insoweit nicht prüfbar und 
wird daher nicht fällig. 

 

1.12 Änderung des Bauvertrages zum Nachteil der AG/ des AG (z. B. § 58 LHO) 
 
1.12.1 Eine Änderung bestehender Vertragsverhältnisse zum Nachteil der AG/ des AG kommt nur in 

besonders begründeten Ausnahmefällen in Betracht. 

Soweit bei den Baudienststellen Anträge von Auftragnehmern auf Preisänderungen eingehen, z. B. 
wegen starker Stoffpreissteigerungen in Bauverträgen ohne Stoffpreisgleitklausel, sind diese für 
Baumaßnahmen nach § 58 LHO zu beurteilen. Ein besonders begründeter Ausnahmefall ist 
anzunehmen, wenn nach Prüfung der Baudienststelle der Auftragnehmer zwar keinen Rechtsanspruch 
auf Änderung oder Aufhebung des Vertrages hat, ihn aber ein Festhalten am Vertrag nach Lage des 
Einzelfalles unbillig benachteiligt, weil seine wirtschaftlichen Verhältnisse bei Vertragserfüllung infolge 
ihm nicht zuzurechnender Umstände erheblich verschlechtern würden. 

 

1.12.2 Der Auftragnehmer hat die erhebliche Verschlechterung durch Vorlage geeigneter Unterlagen 
nachzuweisen. Dabei ist auf die Gesamtvermögenslage des Auftragnehmers, bei 
Arbeitsgemeinschaften der einzelnen Mitglieder, abzustellen; in der Regel ist nachzuweisen, dass der 
Auftragnehmer bei Erfüllung des Vertrages von der Insolvenz bedroht wäre. Nicht ausreichend ist, dass 
dem Auftragnehmer bei Erfüllung des Vertrages finanzielle Verluste entstehen, ebenso ist ein Abwälzen 
von Kalkulationsfehlern auszuschließen. 
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Mindestens sind folgende Unterlagen zur Einzelfallprüfung gemäß § 58 LHO vom Auftragnehmer 
vorzulegen: 

− Unternehmensbilanz des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres zum Nachweis über die 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage als Auswirkung z. b. der Stoffpreiserhöhung, 

− entsprechende Wirtschafsdaten der letzten drei Monate, 

− aktuelle Daten über Auftragsbestand, Verbindlichkeiten, Guthaben und Vermögenswerte als 
Nachweis der Existenzgefährdung durch die gestiegenen Preise, 

− konkrete Belege über die aktuellen Einkaufspreise der Stoffe, 

− Nachweis der durch die Preissteigerungen vertragsindividuell (getrennt nach Anteil des der 
Auftragnehmerin/ Auftragnehmers und dessen eventuellen Nachunternehmen) entstandenen 
Mehrkosten. 

Die o. g. Nachweise sind, ggf. auch nachträglich, durch einen vereidigten Wirtschaftsprüfer zu 
bestätigen. 

 
1.12.3 Die Anträge von Auftragnehmern sind von der Baudienststelle unverzüglich unter Berücksichtigung 

vorstehender Punkte zu prüfen und zu entscheiden. 

 

2. Behinderungen und Unterbrechungen der Ausführung 
 

Siehe V 400.V-I Allgemeine Richtlinien zur Baudurchführung, Nr. 6 "Behinderung und Unterbrechung 
der Ausführung". 
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